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VII .

Bekanntmachung .

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des

Großherzogs von Baden und unter Hinweiſung auf

die Großherzoglich Badiſche Verordnung vom 9 . d. . ,

das Standrechtsgeſetz betreffend , wird andurch der

Unter⸗ und Mittelrheinkreis des Großherzogthums

Baden mit der Wirkung in den Kriegszuſtand erklärt ,

daß für dieſe beiden Regierungsbezirke nicht nur

gegen die aufrühreriſchen Truppen nach dem Groß⸗

herzoglich Badiſchen Geſetze über das ſtandrechtliche

Verfahren vom 7 . Juni 1848 , ſondern allgemein

nach Maaßgabe der Paragraphen 2 bis 5 der Ver⸗

ordnung vom 9 . d. M. das Standrecht eintritt,

Zwingenberg , den 15 . Juni 1849.

Der Befehlshaber

der Reichstruppen zwifhen dem Atain und Mekar ,

gez . von Peucker .
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